
 

Alle Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und werden im guten Glauben aber ohne Gewähr gegeben. Wir können keine 
Haftung übernehmen für Schäden, Verluste oder Patentverstöße, die sich ggf. aus der Nutzung dieser Informationen ergeben können. Für den Verkauf 
aller hierin genannten Produkte gelten die Standardverkaufsbedingungen der Synthomer Gruppe. Eine relevante Kopie ist unter www.synthomer.com 
aufrufbar. 
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Erste Liste von potenziellen Stoffen für die Kandidatenliste (veröffentlicht von ECHA) 
 
Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) hat eine erste Liste von Stoffen veröffentlicht, die gemäß 
REACH zur Aufnahme in die erste Kandidatenliste von Stoffen erwogen werden sollen, für die letztendlich 
nach Anhang XIV* von REACH eine Autorisierung (Zulassung) erforderlich sein wird. 
 
Volle Einzelheiten sind einsehbar unter:   
 
http://echa.europa.eu/consultations/authorisation/svhc/svhc_cons_en.asp 
 
Die von Mitgliedstaaten vorgeschlagenen 16 besonders besorgniserregenden Stoffe (Substances of Very 
High Concern, SVHC) sind unten aufgelistet. 
 

Stoffbezeichnung CAS-Nummer EG-Nummer 
Anthracen 120-12-7 204-371-1 
4,4'- Diaminodiphenylmethan 101-77-9 202-974-4 
Dibutylphthalat 84-74-2 201-557-4 
Cyclododecan 294-62-2 206-33-9 
Cobaltdichlorid 7646-79-9 231-589-4 
Diarsenpentaoxid 1303-28-2 215-116-9 
Diarsenictrioxid 1327-53-3 215-481-4 
Natriumdichromat, dihydrat 7789-12-0  
-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylol (Xylolmoschus) 81-15-2 201-329-4 
Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) 117-81-7 204-211-0 
Hexabromocyclododecan (HBCDD) 25637-99-4 247-148-4 
Alkane, C10-13-, Chlor- (Kurzkettige Chlorparaffine) 85535-84-8 287-476-5 
Bis(tributylzinn)oxid 56-35-9 200-268-0 
Bleihydrogenarsenat 7784-40-9 232-064-2 
Triethylarsenat 15606-95-8 427-700-2 
Benzylbutylphthalat 85-68-7 201-622-7 

 
Im Anschluss an die Konsultationsperiode wird man die Dossiers erneut überprüfen, und wenn der 
Mitgliedstaatenausschuss zu dem Schluss gelangt, dass ein Stoff die Kriterien für SVHC erfüllt, wird 
dieser auf die „Kandidatenliste“ gesetzt werden.  
 
Synthomer kann bestätigen, dass nach unserem besten Wissen und auf Grundlage der uns soweit zur 
Verfügung stehenden Informationen keiner der obigen 16 Stoffe bei der Herstellung von Produkten in 
unseren europäischen Synthomer-Standorten zur Verwendung kommt. 

 
 
Weitere Hintergrundinformationen bezüglich von besonders besorgniserregenden Stoffen entnehmen Sie 
bitte unserer Erklärung „Die REACH-Kandidatenliste (Hintergrundinformationen)“. Diese ist auf der 
Synthomer-Website unter www.synthomer.com erhältlich. 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Karen Whiter 
Managerin für regulatorische Angelegenheiten und REACH-Koordinatorin 
 
 
* Anhang XIV gemäß der REACH-Verordnung 1907/2006/EG – Liste von Stoffen, die der Autorisierung 
bedürfen 


